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Die praktische Durchführung des Leistungsaustausches bei gegenseitigen Verträ-
gen ist im BGB nur fragmentarisch geregelt. § 320 BGB verhindert mit der Anord-
nung einer Zug-um-Zug-Erfüllung seinem Wortlaut nach Vorleistungen. Es handelt 
sich aber um den paradigmatischen Fall einer unvollständigen Rechtsnorm. Sie ord-
net etwas an, was bei nahezu allen wirtschaftlich bedeutenden Transaktionen faktisch 
nicht umsetzbar ist. Aus diesem Grund ist die Beseitigung des Zug-um-Zug-Problems 
an der Schnittstelle von Schuld-, Sachen- und Insolvenzrecht eine zentrale Aufgabe 
der Vertragsgestaltung geworden. Der nachstehende Beitrag systematisiert die ver-
tragsgestalterischen Lösungsmethoden, wobei die Anwendungsbeispiele überwiegend 
aus der notariellen Praxis stammen (I. und II.). Außerdem werden die Verhaltens-
pflichten des Vertragsgestalters erläutert (III.). 
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